
Erste Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für das Fach Biologie 

zur Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen innerhalb des  

Studiums für das Lehramt an Berufskollegs 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 24. Juli 2018 

vom 13. Januar 2020 

 

 

Aufgrund von § 1 Absatz 1 Satz 3 der Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen an der Westfälischen 

Wilhelms-Universität und der Fachhochschule Münster innerhalb des Studiums für das Lehramt an Be-

rufskollegs mit einem Unterrichtsfach und einer beruflichen Fachrichtung vom 7. September 2011 (AB 

Uni 2011/28, S. 2100 ff.), zuletzt geändert durch die Vierte Änderungsordnung vom 30. April 2018 (AB 

Uni 2018/12, S. 742 ff.), hat die Westfälische Wilhelms- Universität folgende Ordnung erlassen: 

 

 

Artikel I 

 

Die Prüfungsordnung für das Fach Biologie zur Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen innerhalb 

des Studiums für das Lehramt an Berufskollegs an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 24. Juli 2018 (AB Uni 2018/33, S. 2526 ff.) wird folgendermaßen geändert: 

 

 

Die Modulbeschreibungen der Module 

- Biologiedidaktik I 

- Reflexive Biologie 

erhalten folgende neue Fassung:  
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Unterrichtsfach Biologie 

Studiengang Bachelor für das Lehramt an Berufskollegs 

Modul Biologiedidaktik I 

Modulnummer 4 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
3. + 4. Semester 

Leistungspunkte (LP)/ 

Workload (h) insgesamt 
5 LP / 150 h 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls Wahlpflicht 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls / Einbindung in das Curriculum 

Das Modul legt die Grundlagen zur Vermittlung von theoriegeleitetem biologiedidaktischem Basis-

wissen grundlegender analytischer Kompetenzen zur Planung, Durchführung und Auswertung von 

Biologieunterricht. Es bezieht sich dabei auf das in den vorangegangenen Modulen erlangte biolo-

gische Fachwissen und liefert eine Grundlage für die Vertiefung biologiedidaktischer Inhalte im Mas-

ter of Education. 

Lehrinhalte des Moduls 

Das Modul dient der Vermittlung von theoriegeleitetem biologiedidaktischem Basiswissen und der 

Entwicklung grundlegender analytischer Kompetenzen zur Planung, Durchführung und Auswertung 

von Biologieunterricht in der Schule. Ein besonderes Schwergewicht liegt dabei auf der Fähigkeit, 

fachdidaktische Theorien und Konzeptionen zu rezipieren, zu reflektieren und auf schulische und 

außerschulische Praxisfelder zu beziehen. Bezugspunkt sind biologiedidaktische Unterrichtskon-

zeptionen zur Förderung von Kompetenzen im Sinne der KMK-Bildungsstandards. Ergebnisse der 

biologiedidaktischen Forschung finden dabei ebenso Berücksichtigung wie erstens zeitgemäße Bil-

dungskonzeptionen (wie z.B. Scientific Literacy), zweitens aktuelle Weiterentwicklungen des Biolo-

gieunterrichts (z.B. Aufgabenkultur, innovative Ansätze des Experimentierens) und drittens spezifi-

sche Anforderungen (z.B. sprachsensibler Fachunterricht, Inklusion). Dabei steht die Frage im Vor-

dergrund, welche besonderen Lernschwierigkeiten im Fach Biologie v. a. in heterogenen Lerngrup-

pen bestehen können und wie diesen aufgrund aktueller Theorien und empirischer Erkenntnisse ef-

fektiv begegnet werden kann. Hierfür erwerben die Studierenden Fachkompetenz (z.B. Wissen über 

Heterogenitätsdimensionen und deren schulische Relevanz), Methodenkompetenz (z.B. Individua-

lisierung, Differenzierung), Sozialkompetenz (z.B. Erkennen von Differenzkonstruktionen) und 

Selbstkompetenz (z.B. Reflexion der Diversitätsaspekte des eigenen professionellen Handelns). 

Lernergebnisse (Wissen und Kompetenzen) des Moduls 

Die Studierenden können ausgewählte biologiedidaktische Theorien und fachdidaktische Konzep-

tionen strukturiert und systematisch darstellen und erläutern (theoriegeleitete fachdidaktische Re-

flektion). Dabei werden die Theorien und Konzeptionen von den Studierenden sowohl auf den schu-
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lischen Biologieunterricht als auch auf außerschulische Lernorte bezogen. Die Studierenden erwer-

ben zudem Fähigkeiten, Biologieunterricht in seinen vielen verschiedenen Formen kompetenzorien-

tiert für heterogene Lerngruppen zu planen und Planungsentscheidungen zu begründen. Ein Schwer-

gewicht liegt dabei auf der Kompetenz, fachliche Lehr-/Lernprozesse für eine zunehmend hetero-

gene Schülerschaft zu planen und aufzubereiten. Speziell können die Studierenden unterschiedli-

che Lernvoraussetzungen diagnostizieren, Fachunterricht adressatenorientiert gestalten und fach-

spezifische Lehr-Lernprozesse planen, die die Vielfalt der Lernenden anerkennen und konstruktiv 

nutzen. 

 

3 Struktureller Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. Typ Lehrveranstaltung 
Sta-

tus 
LP 

Workload 

Präsenzzeit/ 

SWS 
Selbststudium 

1 V Einführung in die Biologiedidaktik P 1 15 h (1 SWS) 15 h 

2 S Aktuelle Entwicklungen im Biologie-

unterricht 

P 2 30 h (2 SWS) 30 h 

3 V Biologiedidaktik I P 2 30 h (2 SWS) 30 h 

Wahlmöglichkeiten inner-

halb des Moduls 
keine 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

MAP/MP/

MTP 

Art Dauer/ Um-

fang 

Anbindung 

an LV Nr. 

Noten-

punkte 

In diesem Modul ist insgesamt eine MAP enthalten, deren Einzelelemente unterschiedliche Prüfungs-

formen enthalten und an unterschiedlichen Daten stattfinden. Kennzeichen der MAP ist, dass nicht 

jedes Element für sich bestanden werden muss, sondern die einzelnen Elemente eine Einheit darstel-

len, die insgesamt bestanden werden muss (s. hierzu auch Punkt 9 - Sonstiges). 

MAP 

Klausur in der 1. Modulhälfte; für Studie-

rende, die mit unverzüglich bekannt gemach-

tem, triftigem Grund nicht teilnehmen konn-

ten, kann die Prüferin/der Prüfer als Prüfungs-

form auch eine 30-minütige mündliche Prü-

fung wählen. 

60 min. 1 100; 

Gewich-

tungsfak-

tor: 1 

Klausur in der 2. Modulhälfte; für Studie-

rende, die mit unverzüglich bekannt gemach-

tem, triftigem Grund nicht teilnehmen konn-

ten, kann die Prüferin/der Prüfer als Prüfungs-

form auch eine 30-minütige mündliche Prü-

fung wählen. 

60 min. 3 100; 

Gewich-

tungsfak-

tor: 1 

Studienleistung(en) 

Art 
Dauer/ Um-

fang 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

Referat oder entsprechende Leistung, die eine eigenstän-

dige Durchdringung der Inhalte dokumentiert 

20 - 40 min. 2  
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Gewichtung der Modulnote 

für die Fachnote 
9% 

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnah-

mevoraussetzungen 
keine 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das 

Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. mindestens 

100 Notenpunkte erreicht wurden. Zusätzlich müssen die Studienle-

istungen bestanden sein. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 

Für die Lehrveranstaltungen Nr. 2 besteht Anwesenheitspflicht. Diese 

ist nur dann erfüllt, wenn an mindestens 90% der Veranstaltungen 

teilgenommen wurde und für eventuelle Fehltermine unverzüglich trif-

tige Gründe bekannt gemacht wurden (Begründung: Kompetenzen im 

Rahmen eines Seminars können nicht im Rahmen eines Selbststudi-

ums erworben werden; die Interaktion innerhalb der Lerngruppen ist 

wesentlich für den Lernerfolg). Vorbesprechungstermine sind anwe-

senheitspflichtiger Teil der Veranstaltung. Werden die Regeln für die 

Anwesenheitspflicht nicht erfüllt, besteht kein Prüfungsanspruch. 

 

6 Angebot des Moduls 

Turnus / Taktung Beginn jedes Wintersemester 

Modulbeauftragte/r Dr. Roman Asshoff 

Anbietende Lehrein-

heit(en) 

Fachbereich Biologie 

 

7 Mobilität / Anerkennung 

Verwendbarkeit in ande-

ren Studiengängen 
Zwei-Fach-Bachelor 

Modultitel englisch Biology education I 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten 

LV Nr. 1: Introduction to subject matter education in biology 

LV Nr. 2: Recent trends in biology teaching 

LV Nr. 3: Didactics of biology I 

 

8 LZV-Vorgaben 

Fachdidaktik (LP)  LV Nr. 1: 1 LP, LV Nr. 2: 2 LP, LV Nr. 

3: 2 LP 

Modul gesamt: 5 LP 

Inklusion (LP) LV Nr. 1: 0,5 LP, LV Nr. 3: 0,5 LP Modul gesamt: 1 LP 

 

9 Sonstiges 

 Werden in den oben genannten Prüfungsleistungen nicht mindestens 

100 Punkte erreicht, wird eine Modulwiederholungsprüfung abgelegt, 

die das gesamte Kompetenzprofil des Moduls überprüft. Die Prüfungs-

form wird durch die Prüferin/den Prüfer festgelegt (Klausur i.d.R. 120 

Minuten oder mündliche Prüfung i.d.R. 60 Minuten). In dieser Prüfung 
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können maximal 200 Notenpunkte erreicht werden. Die in den modul-

begleitenden Prüfungsleistungen erzielten Notenpunkte werden nicht 

gewertet. Diese Prüfungsleistung kann einmal wiederholt werden. 
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Unterrichtsfach Biologie 

Studiengang Bachelor für das Lehramt an Berufskollegs 

Modul Reflexive Biologie 

Modulnummer 5 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
3. + 4. Semester 

Leistungspunkte (LP)/ 

Workload (h) insgesamt 
6 LP / 180 h 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls Pflicht 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls / Einbindung in das Curriculum 

Auf der Basis des in den vorangegangenen Modulen erlangten Fachwissens steht in diesem Modul 

die gesellschaftliche und ethische Einordnung biowissenschaftlicher Fragestellungen im Mittel-

punkt. Hierbei geht es um die kritische Reflexion des Prozesses zur Erlangung und Bewertung wis-

senschaftlicher Erkenntnisse sowie um die ethische Urteilsbildung. 

Lehrinhalte des Moduls 

In den Vorlesungen „Einführung in die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie in den Biowissenschaf-

ten“ und „Bioethik“ werden die fachwissenschaftlichen Grundlagen zu exemplarischen erkenntnis-

theoretischen und bioethischen Themen gelegt, sowie die kritische Auseinandersetzung mit diesen 

Themen aufgezeigt.  

Im Seminar werden die Vorlesungsinhalte in Gruppen von Studierenden vertieft, die ein Thema erar-

beiten und vorstellen, so dass die Studierenden aus der reinen Rezipientenrolle in die Rolle des 

aktiven, kritischen Gestaltens wechseln. Hierbei soll auch der Umgang mit heterogenen Gruppen 

trainiert werden.  

Lernergebnisse (Wissen und Kompetenzen) des Moduls 

Die Studierenden  

 erwerben die wissenschaftlichen Grundlagen zur gesellschaftlichen Verantwortung von Bio-

wissenschaftler/inne/n aus naturwissenschaftlicher und philosophischer Perspektive; 

 sind in der Lage, anhand exemplarisch ausgewählter Gebiete der Bioethik Prinzipien des bi-

oethischen Diskurses anzuwenden; 

 können die dem zeitgemäßem fachwissenschaftlichem Arbeiten zugrundeliegenden geistes-

wissenschaftlichen Theorien benennen; 

 erwerben die Fähigkeit, die in naturwissenschaftlichen Zusammenhängen bedeutsamen Be-

griffe „Erkenntnis“ und „Wahrheit“ in ihrer geisteswissenschaftlichen Genese darzustellen 

und kritisch zu reflektieren; 

 können einen direkten Bezug zur fachwissenschaftlichen Praxis eines Naturwissenschaftlers 

anhand ausgewählter Konzepte herstellen. 

 können Lehrmethoden anwenden, die den Kriterien des Kooperativen Lernens entsprechen. 
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 erwerben durch den Einsatz von Methoden kooperativen Lernens Kompetenzen zur diversi-

tätssensiblen Gestaltung von Biologieunterricht. 

 

3 Struktureller Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. Typ Lehrveranstaltung 
Sta-

tus 
LP 

Workload 

Präsenzzeit/ 

SWS 
Selbststudium 

1 V Einführung in die Erkenntnis- und Wis-

senschaftstheorie in den Biowissen-

schaften 

P 1 15 h / 1 SWS 15 h 

2 S Einführung in die Erkenntnis- und Wis-

senschaftstheorie in den Biowissen-

schaften 

P 2 30 h / 2 SWS 30 h 

3 V Bioethik P 1 30 h / 2 SWS 10 h 

4 S Bioethik P 2 30 h / 2 SWS 20 h 

Wahlmöglichkeiten inner-

halb des Moduls 
keine 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

MAP/MP/

MTP 

Art Dauer/ Um-

fang 

Anbindung 

an LV Nr. 

Noten-

punkte 

In diesem Modul ist insgesamt eine MAP enthalten, deren Einzelelemente unterschiedliche Prüfungs-

formen enthalten und an unterschiedlichen Daten stattfinden. Kennzeichen der MAP ist, dass nicht 

jedes Element für sich bestanden werden muss, sondern die einzelnen Elemente eine Einheit darstel-

len, die insgesamt bestanden werden muss (s. hierzu auch Punkt 9 - Sonstiges). 

MAP 

Klausur in der 1. Modulhälfte; für Studie-

rende, die mit unverzüglich bekannt gemach-

tem, triftigem Grund nicht teilnehmen konn-

ten, kann die Prüferin/der Prüfer als Prüfungs-

form auch eine 30-minütige mündliche Prü-

fung wählen. 

ca. 30 min. 1 40; 

Gewich-

tungsfak-

tor: 1,00 

Seminarbeitrag in der 1. Modulhälfte; für Stu-

dierende, die mit unverzüglich bekannt ge-

machtem, triftigem Grund nicht teilnehmen 

konnten, kann die Prüferin/der Prüfer als Prü-

fungsform auch eine schriftliche Ausarbei-

tung (i.d.R. 10-20 Seiten) wählen. 

ca. 90 min. 2 

60; 

Gewich-

tungsfak-

tor: 1,00 

Seminarbeitrag in der 2. Modulhälfte; für Stu-

dierende, die mit unverzüglich bekannt ge-

machtem, triftigem Grund nicht teilnehmen 

konnten, kann die Prüferin/der Prüfer als Prü-

fungsform auch eine schriftliche Ausarbei-

tung (i.d.R. 10-20 Seiten) wählen. 

ca. 90 min. 4 100; 

Gewich-

tungsfak-

tor: 1,00 
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Studienleistung(en) 

Art 
Dauer/ Um-

fang 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

keine    

Gewichtung der Modulnote 

für die Fachnote 
6% 

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnah-

mevoraussetzungen 
keine 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das 

Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. mindestens 

100 Notenpunkte erreicht wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 

Für die Lehrveranstaltungen Nr. 2 und Nr. 4 besteht Anwesenheits-

pflicht. Diese ist nur dann erfüllt, wenn an mindestens 90% der Ver-

anstaltungen teilgenommen wurde und für eventuelle Fehltermine un-

verzüglich triftige Gründe bekannt gemacht wurden (Begründung: Die 

Erarbeitung eines auf Interaktion innerhalb einer Gruppe basierenden 

Beitrags ist im Selbststudium nicht möglich). Vorbesprechungster-

mine sind anwesenheitspflichtiger Teil der Veranstaltung. Werden die 

Regeln für die Anwesenheitspflicht nicht erfüllt, besteht kein Prü-

fungsanspruch. 

 

6 Angebot des Moduls 

Turnus / Taktung Beginn jedes Wintersemester 

Modulbeauftragte/r Dr. Miriam Pott 

Anbietende Lehrein-

heit(en) 

Fachbereich Biologie 

 

7 Mobilität / Anerkennung 

Verwendbarkeit in ande-

ren Studiengängen 
Zwei-Fach-Bachelor 

Modultitel englisch Theory of cognition and bioethics 

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten 

LV Nr. 1: Introduction in epistemology and theory of science in 

biosciences 

LV Nr. 2: Introduction in epistemology and theory of science in 

biosciences 

LV Nr. 3: Bioethics 

 LV Nr. 4: Bioethics 

 

8 LZV-Vorgaben 

Fachdidaktik (LP)  0 LP Modul gesamt: 0 LP 

Inklusion (LP) LV Nr. 4: 1 LP Modul gesamt: 1 LP 

 

9 Sonstiges 
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 Werden in den oben genannten Prüfungsleistungen nicht mindestens 

100 Punkte erreicht, wird eine Modulwiederholungsprüfung abgelegt, 

die das gesamte Kompetenzprofil des Moduls überprüft. Die Prüfungs-

form wird durch die Prüferin/den Prüfer festgelegt (Klausur i.d.R. 120 

Minuten oder mündliche Prüfung i.d.R. 60 Minuten). In dieser Prüfung 

können maximal 200 Notenpunkte erreicht werden (Gewichtungsfaktor 

1). Die in den modulbegleitenden Prüfungsleistungen erzielten Noten-

punkte werden nicht gewertet. Diese Prüfungsleistung kann einmal 

wiederholt werden. 
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Artikel II 

 

(1) Die Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-

chungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

 

(2) Diese Änderungsordnung gilt für alle Studierenden, die seit dem Wintersemester 2018/19 erst-

malig in das Fach Biologie im Rahmen des Bachelorstudiengangs innerhalb des Studiums für das 

Lehramt an Berufskollegs an der Westfälischen Wilhelms-Universität immatrikuliert werden und 

nach der Prüfungsordnung für das Fach Biologie zur Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen 

innerhalb des Studiums für das Lehramt an Berufskollegs an der Westfälischen Wilhelms-Univer-

sität Münster vom 24. Juli 2018 studieren. 

 

 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Biologie (Fachbereich 

13) vom 11.12.2019. Die vorstehende Ordnung wird hiermit verkündet. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-

schriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jah-

res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher bean-

standet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlus-

ses nicht hingewiesen worden. 

 

Münster, den 13. Januar 2020      Der Rektor  

 

         Prof. Dr. Johannes W e s s e l s 
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